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 Veröffentlicht am 15.05.1998

Norm

EO §14 Abs3

EO §294a

Rechtssatz

- Die Bestimmung des § 14 Abs 3 EO verfolgt den Zweck, eine Umgehung des § 14 Abs 2EO zu verhindern, indem zuerst

Fahrnis- und hierauf Forderungsexekution beantragt wird;

- Der Hinweis der betreibenden Partei, erst nach Einbringung des Fahrnisexekutionsantrages das Geburtsdatum des

Verp ichteten in Erfahrung gebracht zu haben, reicht nicht aus, die Exekutionssperre des § 14 Abs 3 EO zu

durchdringen.
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